






9.1   Wird das Gerät in einem Zustand zurückgegeben, der ergibt, dass der Mieter seinen nach § 8 
vorgesehenen Unterhaltspflichten nicht nachgekommen ist, so verlängert sich die Mietzeit bis zur 
Beendigung der Instandsetzungsarbeiten. Die für die Instandsetzungsarbeiten anfallenden Kosten hat 
der Mieter ebenso wie die Mietkosten für die verlängerte Mietzeit zu bezahlen.

9.2   Der Umfang der vom Mieter zu vertretenden Mängel und Beschädigungen ist dem Mieter vom 
Vermieter mitzuteilen. Es ist dem Mieter Gelegenheit zur Nachprüfung zu geben. In gleicher Weise 
hat der Mieter dem Vermieter die Gelegenheit zur Nachprüfung zu gewähren, sofern er Mängel und 
Beschädigungen während der Mietzeit behebt, die geeignet sind, eine dauerhafte Wertminderung zu 
begründen. Wird über den Mangel oder die Beschädigung ein Gutachten erstellt, so hat der Mieter 
dem Vermieter bzw. der Vermieter dem Mieter eine Abschrift des Gutachtens zu überlassen. Der 
Mieter hat dem Vermieter die tatsächlichen Reparaturkosten nach Durchführung der Reparatur durch 
Vorlage der Belege vorzulegen. Wird eine Versicherungszahlung unmittelbar an ihn ausbezahlt und 
sind die tatsächlichen Reparaturkosten geringer, so steht der Differenzbetrag dem Vermieter zu und 
ist sofort nach Feststellung der tatsächlichen Reparaturkosten und Auszahlung der Versicherungszah-
lung vom Mieter an den Vermieter zu bezahlen.

§ 10 Beendigung der Mietzeit
10.1 Der Mieter ist verpflichtet, die beabsichtigte Rücklieferung des Gerätes dem Vermieter rechtzeitig 

vorher anzuzeigen und zu veranlassen.
10.2 Die Mietzeit endet an dem Tag, an dem das Gerät mit allen zu seiner Inbetriebnahme erforderlichen 

Teilen in ordnungs- und vertragsmäßigem Zustand auf dem Lagerplatz des Vermieters oder einem 
vereinbarten anderen Bestimmungsort eintrifft, frühestens jedoch mit Ablauf der vereinbarten 
Mietzeit.

10.3 War eine Gerätegruppe (technische Funktionseinheit) vermietet, so gilt für die Mietdauer und Beendi-
gung der Mietzeit § 2.2 sinngemäß.

10.4 Erfolgt die Rücklieferung unmittelbar an einen neuen Mieter, so endet die Mietzeit mit dem Tag der 
Übergabe der Mietsache an den neuen Mieter und Bestätigung der Übernahme der Mietsache durch 
den neuen Mieter gegenüber dem Vermieter.

10.5 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand in einem mangelfreien und gesäuberten Zustand an 
den Vermieter zurückzugeben. Soweit umfangreiche Mietgegenstände, wie z. B. Kleinmaterial 
zurückgenommen werden, erfolgt die Rücknahme durch den Vermieter unter dem Vorbehalt der 
nachträglichen Überprüfung.

10.6 Werden bei Rückgabe Mängel, Verschmutzungen oder sonstige Schäden oder die Wartungsbedürf-
tigkeit des Mietgegenstandes festgestellt, verpflichtet sich der Mieter, die durch die fachgerechte Rei-
nigung des Mietgegenstandes/der Mietgegenstände entstehenden angemessenen Kosten gegenüber 
dem Vermieter auf der Grundlage dessen allgemeiner Preisliste zu ersetzen. Einer Nachfristsetzung 
durch den Vermieter bedarf es zur Vermeidung von Verzögerungen hierfür nicht. Werden derartige 
Mängel, Verschmutzungen oder sonstige Schäden, bzw. die Wartungsbedürftigkeit des Mietgegen-
standes erst nach Übergabe des Mietgegenstandes an den Vermieter von diesem festgestellt, so ist 
dieser verpflichtet, den Mieter hiervon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. Der Mieter 
ist in diesem Fall nur dann zum Ersatz, der Reparatur- und Wartungskosten verpflichtet, sofern der 
Mietgegenstand zwischenzeitlich nicht von einem Dritten genutzt wurde.

§ 11 Austauschklausel
Der Vermieter ist berechtigt, die Mietsache zu jeder Zeit durch eine baugleiche und qualitätsmäßig 
entsprechende Mietsache zu ersetzen, d. h. die Mietsache beim Mieter abzuholen und diesem eine 
andere zu übergeben.

§ 12 Pflichten des Mieters in besonderen Fällen
12.1 Der Mieter darf einem Dritten keine Rechte aus diesem Vertrag abtreten oder Rechte irgendwelcher 

Art an dem Gerät ohne unsere schriftliche Zustimmung einräumen.
12.2 Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme, Pfändung oder dergleichen Rechte an dem Gerät geltend 

machen, so ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter unverzüglich schriftlich Anzeige zu erstatten 
und den Dritten von dem Eigentumsrecht des Vermieters und dieser Vorschrift schriftlich zu benach-
richtigen.

12.3 Verstößt der Mieter schuldhaft gegen die vorstehenden Bestimmungen zu (12.1) und (12.2), so ist er 
verpflichtet, dem Vermieter allen Schaden zu ersetzen, der diesem daraus entsteht.

§ 13 Kündigung
13.1 Der über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossene Mietvertrag ist für beide Parteien grundsätzlich 

unkündbar. Das gleiche gilt für die Mindestmietzeit im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossenen Mietvertrages. Nach Ablauf der Mindestmietzeit hat der Mieter das Recht, den auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrag mit einer Frist von 10 Tagen schriftlich zu kündigen, 
sofern nicht eine andere Frist von den Parteien vereinbart wurde. Dasselbe Kündigungsrecht gilt, 
wenn der Mietvertrag von Anfang an ohne Mindestmietzeit auf unbestimmte Zeit abgeschlossen 
wird. Das Recht zur Kündigung für beide Parteien aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

13.2 Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag ohne Einhaltung einer Frist zu beenden:
a) Wenn der Mieter mit der Zahlung von Mietzins für einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen 
mehr als 10 Tage im Rückstand ist.
b) Wenn eine gegen den Mieter vom Vermieter durchgeführte Zwangsvollstreckungsmaßnahme 
erfolglos verlaufen ist und eine Mietzinsrechnung des Vermieters mehr als 10 Tage zur Zahlung fällig 
ist und vom Vermieter nicht bezahlt wurde.
c) Wenn der Mieter ohne Einwilligung des Vermieters das Gerät oder einen Teil desselben nicht be-
stimmungsgemäß verwendet und hierdurch der Wert oder die Tauglichkeit der Mietsache erheblich 
beeinträchtigt werden kann oder der Mieter ohne Einwilligung des Vermieters das Gerät an einen 
anderen Ort als den gem. § 1.1 vereinbarten Ort verbringt.
d) In allen Fallen von Verstößen gegen § 8.1 und § 12.1 und 12.2.
e) Wenn der Mieter in Vermögensverfall gerät, d. h. er nach eigenen Angaben zur Zahlung des 
Mietzinses derzeit nicht in der Lage ist, er ein gerichtliches Vergleichs- oder Insolvenzverfahren 
eingeleitet hat oder ein außergerichtliches oder gerichtliches Vergleichsverfahren nach der Insolven-
zordnung eingeleitet hat.

13.3 Der Mieter kann den Mietvertrag nach Ankündigung ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die 
Benutzung des Gerätes aus einem vom Vermieter zu vertretenden Grund mehr als 1 Woche nicht 
möglich ist und der Mieter dem Vermieter zuvor die vom Vermieter zu vertretende fehlende Nut-
zungsmöglichkeit angezeigt hatte. 

§ 14 Verlust des Mietgegenstandes 
14.1 Sollte es dem Mieter bei Beendigung des Mietvertrages unmöglich sein, den Mietgegenstand 

an den Vermieter zurückzugeben, unabhängig ob er die mangelnde Rückgabepflicht zu verschulden 
hat, insbesondere in den Fällen eines Diebstahls, so ist er verpflichtet, für den Mietgegenstand an 
den Vermieter Wertersatz in Höhe des aktuellen Verkehrswertes des Mietgegenstandes (unabhängig 
davon, ob der Vermieter Eigentümer des Mietgegenstandes ist) sowie Kostenersatz für die Abwick-
lung des Verlustes bzw. die Wiederbeschaffung des Mietgegenstandes zu leisten. Der Verkehrswert 
bestimmt sich nach den Wiederbeschaffungskosten eines gleichwertigen Gerätes am vergleichba-
ren Rücklieferungsort und im Zeitpunkt der Entschädigungsleistung. Für die Bestimmung dieses 
Verkehrswertes ist der Vermieter berechtigt, ein Sachverständigengutachten auf Kosten des Mieters 
zu beauftragen. Die vom Mieter an den Vermieter zu erstattenden Kosten der Wiederbeschaffung 
umfassen insbesondere die Kosten des Mieters für eigenes Personal, Kosten für einen Sachverständi-
gengutachter, Kosten die der Vermieter für einen eigenen Rechtsbeistand aufwenden muss. 

§ 15 Versicherung 
Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass er die Möglichkeit hat, den Mietgegenstand auf eigene 
Kosten durch eine Maschinenbruchversicherung, insbesondere vor Diebstahlrisiken oder Risiken der 
sonstigen Beschädigung, wie z.B. Vandalismus, Unwetter (Sturm, Hagel, Frost, Eisgang, Erdbeben, 
Überschwemmung) und Blitzschlag sowie sonstige Sachschäden, wie z.B. Bedienungsfehler, 
Hochspannungsschäden, Versagen von Mess- und Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Explosion, 
etc. auf eigene Kosten versichern zu lassen. Auf Wunsch versichert der Vermieter den Mietgegen-
stand auch auf Kosten des Mieters. In diesen Fällen wird ein an den Mieter von der abgeschlossenen 
Versicherung ausbezahlten Versicherungspreis auf den vom Mieter an den Vermieter zu erstattenden 
Schaden angerechnet. 

Allgemeine Monteur- und Reparaturbedingungen (Stand 1. 5. 2009)

1. Geltung der allgemeinen Monteur- und Reparaturbedingungen
Neben den allgemeinen Monteur- und Reparaturbedingungen gelten unsere allgemeinen Vertragsbe-
dingungen. Nach unseren allgemeinen Vertragsbedingungen kommen für Werk- und Werkliefe-
rungsverträge unsere allgemeinen Monteur- und Reparaturbedingungen als Vertragsgegenstand zur 
Anwendung.

2. Kostenvoranschlag/Auftragserteilung
2.01 Kostenvoranschläge sind nur dann für uns verbindlich, wenn sie von uns schriftlich erteilt 

und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. In diesem Fall sind wir berechtigt, bei Durch-
führung der Montage oder Reparatur zum Kostenvoranschlag bis zu 20 % im Hinblick auf die Höhe 
der Kosten vom Kostenvoranschlag abzuweichen. Ein verbindlicher Kostenvoranschlag wird für den 
Kunden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden erstellt. Lässt der Kunde auf der Grundlage des 
Kostenvoranschlages den Auftrag nicht durchführen und sind uns für die Erstellung des Kostenvor-
anschlages Aufwendungen entstanden, so sind wir berechtigt, diese Aufwendungen entsprechend 
unserer allgemeinen Preislisten dem Kunden in Rechnung zu stellen, soweit mit dem Kunden nicht 
vereinbart wurde, dass für den Kostenvoranschlag keine Kosten anfallen. 

2.02 Mündlich oder fernmündlich erteilte Angaben über die Höhe der zu erwartenden Repara-
turkosten stellen keinen Kostenvoranschlag dar und sind für uns unverbindlich. Die Höhe der 
tatsächlichen Kosten regelt sich in diesem Fall nach dem tatsächlich erteilten Auftrag. Werden im 
Auftrag keine Kosten angegeben, so richten sich die Montage- oder Reparaturkosten nach unseren 
allgemeinen Preislisten. Sofern für uns erkennbar mehr als 3 % von dem prognostizierten Preis abge-
wichen wird, wird der Kunde von uns vor Beendigung der Reparatur hiervon verständigt.

2.03 Soweit sich bei der Ausführung der Arbeiten herausstellt, dass im Interesse einer ordnungsge-
mäßen Auftragsausführung der verbindliche Kostenvoranschlag im Sinne von Ziffer 2.01 um mehr 
als 20 % überschritten werden muss, ist der Auftraggeber hiervon zu unterrichten und dessen Ein-
verständnis in die Fortführung bzw. Beendigung der Reparatur zu den erhöhten Kosten einzuholen. 
Die Zustimmung zur Durchführung und/oder Beendigung des Auftrages zu den erhöhten Kosten gilt 
seitens des Kunden als erteilt, soweit dieser nicht binnen 3 Tagen nach Unterrichtung der Kosten-
erhöhung ausdrücklich widerspricht. Soweit der Kunde auf der Grundlage der erhöhten Kosten der 
Durchführung und/oder der Beendigung des Auftrages widerspricht, so sind wir berechtigt, sämtliche 
bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Arbeiten sowie die für den Kunden beschafften Ersatzteile 
dem Kunden entsprechend dem Kostenvoranschlag (einschließlich Gewinnanteilen) in Rechnung 
zu stellen.

3. Fristen und Termine
3.01 Die im Auftrag angegebenen Fristen und Termine für die Durchführung der Montage bzw. 

der Reparatur sind unverbindlich, soweit diese nicht ausdrücklich als Fixtermin bzw. abschließende 
Frist bezeichnet werden. Ein Fixtermin oder eine Fixfrist sind in jedem Fall schriftlich zu vereinbaren.

3.02 Wird eine Frist oder ein Termin nicht verbindlich vereinbart, so ist der Kunde berechtigt, uns 
eine Woche nach Ablauf der Frist oder des Termins durch schriftliche Mahnung in Verzug zu setzen. 
Für die Einhaltung der Frist oder des Termins genügt die Anzeige der Fertigstellung gegenüber dem 
Kunden.

3.03 Die Frist oder der Termin verlängert sich angemessen bei Krieg, Aufruhr, Arbeitskämpfen, 
Materialbeschaffungs- und Energieversorgungsschwierigkeiten, Mangel an Transportmitteln, die 
nicht vom Verwender zu vertreten sind, behördlichen Eingreifens sowie in sonstigen Fällen höherer 
Gewalt und bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die außerhalb unserer Willensbildung liegen, 
unabhängig davon, wer sie zu vertreten hat. Gleiches gilt für den Fall der verzögerten bzw. mangel-
haften Lieferung von Ersatzteilen durch Dritte, die für unsere Leistungsfähigkeit Voraussetzung ist.

3.04 Soweit sich im Rahmen der Reparatur oder der Montage herausstellt, dass weitere über die im 
Rahmen der Auftragserteilung vorgesehenen Arbeiten hinausgehende Arbeiten notwendig werden, 
verlängert sich die vereinbarte Frist oder der Termin entsprechend.

4. Gewährleistung und Haftung
4.01 Wurde die Montage oder Reparatur von uns mangelhaft durchgeführt, so sind wir zunächst 

zweimal zur Nachbesserung berechtigt, ehe dem Kunden ein Anspruch auf Rücktritt oder Minderung 
zusteht. Soweit der Mangel auch nach einem zweiten Nachbesserungsversuch nicht ordnungsge-
mäß und mangelfrei behoben ist, steht uns das Recht zu einer weiteren Nachbesserung nur zu, 
soweit dies für den Kunden nicht unzumutbar ist oder die Nachbesserung nicht bereits endgültig 
fehlgeschlagen ist. Die dem Kunden durch die dritte Nachbesserung entstandenen Kosten, sind 
dem Kunden auf Nachweis zu erstatten. Für neu auftretende Mängel gilt das erstmalige Nachbes-
serungsrecht entsprechend. Ist eine Nachbesserung unzumutbar oder die Nachbesserung endgültig 
fehlgeschlagen, so hat der Kunde das Recht zur Minderung der Vergütung oder nach seiner Wahl 
das Recht auf Rücktritt vom Vertrag.

4.02 Nachbesserungen sind grundsätzlich in unserer Werkstatt durchzuführen, welche dem Ort, 
an dem sich der nachzubessernde Gegenstand (Fahrzeug) vertragsgemäß befindet, am Nächsten 
kommt. Sofern dem Kunden durch die Verschaffung des der Montage oder Reparatur unterliegenden 
Gegenstandes an den Montageort Aufwendungen entstehen, so steht ihm diesbezüglich lediglich ein 
Ersatzanspruch gegen uns zu, wenn wir bereits 2-mal vergeblich die Nachbesserung für denselben 
Mangel aus demselben Auftrag versucht haben, soweit der Kunde kein Verbraucher ist. Für Verbrau-
cher gilt § 439 II BGB entsprechend.

4.03 Soweit der Kunde gegenüber uns einen Mangel auf der Grundlage eines von uns durchgeführ-
ten Auftrages rügt und unsere Leistung nicht mangelhaft war, der Mangel z. B. auf einem Bedie-
nungsfehler des Kunden beruht, so stehen uns die aus der Überprüfung des Mangels entstandenen 
Aufwendungen entsprechend unserer allgemeinen Preislisten gegen den Kunden zu. Fahrtzeiten des 
Monteurs geltend hierbei ebenfalls als Arbeitszeiten.

4.04 Beruht der Mangel auf gewöhnlichem Verschleiß, unsachgemäßer Verwendung der Sache 
oder einer anderen technischen Ursache, als derjenigen, welche durch unsere Werkleistung 
behoben worden ist, so steht dem Kunden ein Gewährleistungsanspruch nicht zu. Die Beweislast 
für die Tatsache, dass ein Mangel nicht auf gewöhnlichem Verschleiß beruht, trägt der Kunde, es 
sei denn, es handelt sich hierbei um denselben Mangel, für den wir eine Reparaturleistung für den 
Kunden durchgeführt haben. In diesem Fall tragen wir die Beweislast, dass der Mangel nicht von uns 
zu vertreten ist. Die Tatsache, dass es sich erneut um denselben Mangel handelt, hat der Kunde zu 
beweisen.

4.05 Werden Teile, die nicht von uns stammen, auf ausdrückliche Weisung des Kunden im 
Rahmen der Werkleistung in die Sache des Kunden eingebaut und beruht der Mangel auf dem 
eingebauten Teil und nicht auf unserer Werkleistung, so steht dem Kunden gegen uns lediglich ein 
Anspruch auf Abtretung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer und dem Herstel-
ler des Teiles gegen uns zu.

4.06 Soweit ein Mangel auf der Grundlage unserer Leistung entsteht, ist dieser vom Kunden unmittelbar 
nach Kenntnisnahme gegenüber uns anzuzeigen. Verletzt der Kunde seine Anzeigepflicht, so gehen 
sämtliche Schäden, die aufgrund der verspäteten Mangelanzeige zu einer verzögerten Mängelbeseiti-
gung fuhren, zu Lasten des Kunden.

4.07 Im kaufmännischen Verkehr verkürzt sich die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Reparaturen oder 
sonstige Werkleistungen auf 1 Jahr ab Durchführung oder bei Maschinen und Arbeitsgeräten 
(Anzahl der Betriebsstunden auf dem Betriebsstundenzähler der Maschine oder des Arbeitsgerätes ist 
ausschlaggebend) auf 200 Betriebsstunden, sofern der Mangel offensichtlich ist oder bei Nutzung für 
den Vertragspartner oder dessen Erfüllungsgehilfen ohne weiteres erkannt werden kann. 
Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen, wenn die 400 Betriebsstunden der/des Maschine/Arbeitsge-
rätes oder die 1-Jahresfrist abgelaufen ist. Die Verkürzung der Gewährleistungsfrist bezieht sich auch 
auf Schadenersatzansprüche des Kunden, die aus von uns zu vertretenden Pflichtverletzungen des 
Werkvertrages entstehen. 

4.08 Hat der Kunde uns den Mangel angezeigt und wird auf der Grundlage der Mangelanzeige die 
weitere 

Nutzung der Sache untersagt, so führt die Weiternutzung der Sache durch den Kunden oder seiner 
Erfüllungsgehilfen zum Ausschluss der Gewährleistung, sofern uns nicht vor der Weiternutzung die 
Möglichkeit zur Nachbesserung eingeräumt wird und die Weiternutzung zu einer Verschlechterung 
des Mangels geführt hat. Die Beweislast, dass die Weiternutzung im konkreten Fall nicht zu einer 
Verschlechterung des Mangels geführt hat, obliegt hierbei dem Kunden.

4.09 Werden nach den von uns durchgeführten Leistungen von Dritten, insbesondere Nachbesserungsver-
suche oder weitere Reparaturen an der Sache durchgeführt und uns erst dann der Mangel unserer 



Leistung vom Kunden angezeigt, so tragt der Kunde die Beweislast dafür, dass die Arbeiten Dritter 
den Mangel an der Sache nicht verschlimmert bzw. generell verursacht haben.

4.10 Die Art und Weise der Nachbesserung liegt in unserem pflichtgemäßen Ermessen. Uns steht für 
die Durchführung der Nachbesserungsarbeiten eine angemessene Frist zu, die unseren gewöhnli-
chen Werkstattbetrieb berücksichtigt. Eine Nutzungsentschädigung für die Zeit der Nachbesserungs-
arbeiten steht dem Kunden nicht zu.

4.11 Sofern dem Kunden auf der Grundlage eines Mangels nach dem Gesetz ein Schadenersatzanspruch 
zusteht, so wird unsere Haftung darauf beschränkt, dass der Schaden durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden verursacht wurde, es sei denn, der von uns verursachte Schaden wird durch 
unsere Betriebshaftpflichtversicherung oder eine sonstige Versicherung abgedeckt, wir verstoßen im 
Rahmen der Schadensbegründung gegen eine Kardinalpflicht des Vertrages, der Schaden beruht auf 
der Grundlage der Verletzung einer von uns gegenüber dem Kunden zugesicherten Eigenschaft oder 
der Schaden wird aufgrund einer arglistigen Täuschung des Kunden verursacht. Die Ansprüche des 
Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz werden hiervon nicht berührt.

4.12 Der Höhe nach sind Schadenersatzforderungen des Kunden auf die jeweils gültige Versicherungs-
summe unserer gesetzlichen Betriebshaftpflichtversicherung beschränkt. Soweit wir über eine 
Betriebshaftpflichtversicherung nicht verfügen oder dieser für den konkreten Fall keine Eintrittspflicht 
(oder Haftungsübernahmeverpflichtung) obliegt, haften wir für Schadensersatzanspruche nur für 
den unmittelbaren und vorhersehbaren Schaden. Für den mittelbaren Schaden nur soweit dieser im 
Rahmen der Auftragserteilung für uns absehbar war.

4.13 Soweit eine Schadenersatzverpflichtung für uns trotz bestehender Haftpflichtversicherung verbleibt, 
beschränkt sich der von uns selbst zu bezahlende Schaden der Höhe nach auf den 5-fachen Netto-
auftragswert des mit dem Kunden vereinbarten Werkvertrages.

4.14 Für jeden Fall des von uns oder unseren Mitarbeitern verursachten Verschuldens bei Durchführung 
einer Probefahrt mit einem Fahrzeug –mit Ausnahme von Vorsatz –und einem hierdurch entstande-
nen Schaden, haften wir beschränkt auf den Betrag einer typischen Selbstbeteiligung einer Vollkas-
koversicherung in Höhe von 300,00 EUR oder wenn für das Fahrzeug eine konkrete Vollkaskoversi-
cherung abgeschlossen ist, für den vereinbarten Vollkaskoversicherungsselbstbeteiligungsbetrag. 

4.15 Ist die Durchführung einer Nachbesserung für uns mit unverhältnismäßig hohen Aufwendungen 
verbunden, sind wir berechtigt, den Kunden nach seiner Wahl auf die Rechte des Rücktritts oder der 
Minderung zu verweisen. 

4.16 Hat der Kunde nach Durchführung unserer Werkleistung selbst ein oder mehrere Teile in das Werk 
eingebaut, so hat der Kunde zu beweisen, dass unsere Werkleistung die Ursache für den Mangel 
darstellt. 

5. Gefahrtragung und Transport
5.01 Ist der Auftraggeber über die Fertigstellung der Reparatur benachrichtigt worden, geht die Gefahr auf 

ihn über. Der Hin- und Rücktransport der Sache, an dem wir unsere vertragliche Leistung erbracht 
haben, obliegt grundsätzlich dem Kunden, der auch die Gefahr des Untergangs oder der Beschädi-
gung auf dem Transport trägt. Unsere Haftung im Rahmen der Bereitstellung der Sache beschränkt 
sich darauf, dass diese von uns sachgemäß abgestellt wurde.

5.02 Wird vereinbarungsgemäß der Transport von uns zum Kunden übernommen, geschieht dies auf 
Rechnung und Gefahr des Kunden, auch wenn der Transport mit unseren Fahrzeugen erfolgt.

5.03 Für jedweden Transport der Sache, die Vertragsgegenstand ist und eines Transportes bedarf, wird 
dem Kunden daher nahegelegt, eine Transportversicherung bzw. eine Vollkaskoversicherung abzu-
schließen. Sofern der Transport von einem Fahrer unseres Hauses durchgeführt wird, stellt der Kunde 
diesen bereits jetzt für jedwede fahrlässige Haftung frei.

6. Unterstutzungspflicht des Kunden
6.01 Der Kunde hat uns bei der Durchführung der Arbeiten auf seine Kosten zu unterstützen. Dies gilt ins

besondere für den Fall, dass wir unsere Leistung beim Kunden erbringen. In diesem Fall ist der 
Kunde zur Erstellung sämtlicher erforderlichen Nebenleistungen, wie z. B. elektrischer Energie, 
Gewährleistung eines für uns geeigneten An- und Abfahrtsmöglichkeiten, Stellung im Bedarfsfall von 
Hilfskräften für Auf- und Abstellung der Sache, an der wir unsere Leistung erbringen, etc. verpflich-
tet. Dies gilt auch für den Fall, dass die Montage im Preis der einzelnen Lieferungen eingeschlossen 
oder für die Montage eine Pauschalsumme festgesetzt ist. Der Kunde erbringt seine Unterstützungs-
pflicht gegenüber uns unentgeltlich und ohne Minderungsansprüche. Die Unterstützung durch den 
Kunden wurde im Rahmen der Werklohnkalkulation zugunsten der Kunden berücksichtigt.

6.02 Stellt der Kunde uns Hilfskräfte im Rahmen der Montage, Aufstellung oder Erbringung unserer 
Leistung zur Verfügung, so sind diese Hilfskräfte ausschließlich Erfüllungsgehilfen des Kunden, für 
die wir keine Haftung übernehmen.

6.03 Der Kunde hat im Rahmen der von uns zu erbringenden Leistungen in seinem Machtbereich die 
notwendigen Sicherungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter zu treffen.

7. Preise
7.01 Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen im Rahmen der Auftragserteilung nicht getroffen worden 

sind, so richtet sich unsere Vergütung nach der zum Zeitpunkt der Erbringung der Leistung 
gültigen Preislisten. Dem Kunden werden insbesondere Materialkosten, Personalkosten, An- und 
Abreisekosten in Rechnung gestellt. Im Rahmen der An- und Abreise werden dem Kunden sowohl 
die Fahrtkosten als auch die Personalkosten (Regiezeitkosten) in Rechnung gestellt. Für Überstun-
den, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten werden die im Rahmen unserer Preislisten angegebenen 
Zuschläge berechnet.

7.02 Sofern wir Leistungen für den Kunden im Rahmen eines vom Kunden erteilen Reparaturauftrages er-
bringen und sich während der Reparatur herausstellt, dass die Reparatur aus tatsächlichen oder wirt-
schaftlichen Gründen nicht mehr möglich ist, so beenden wir unsere Reparaturauftrage mit dieser 
Feststellung, die wir dem Kunden unverzüglich mitteilen. Der Kunde bleibt in diesem Fall verpflich-
tet, die von uns bis zu dieser Feststellung bereits erbrachten Leistungen (Fahrtkosten, Arbeitslohnkos-
ten, Materialkosten, etc.) entsprechend der mit dem Kunden vereinbarten Preise an uns zu bezahlen. 

8. Datenspeicherung
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass alle seine dem Geschäftsverkehr mit dem Auftrag-
nehmer, insbesondere den Auftrag betreffenden Daten entsprechend der jeweils aktuell gültigen 
Datenschutzgesetze gespeichert werden.

9. Pfandrecht
9.01 Für die vom Kunden an uns im Rahmen eines Montage- oder Reparaturauftrages übergebene Sache 

räumt der Kunde uns ein vertragliches Pfandrecht ein.
9.02 Dieses vertragliche Pfandrecht erweitert der Kunde gegenüber uns auf alle uns gegenüber dem Kun-

den zustehenden Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch für frühere 
Werkleistungen bis zum vollständigen Ausgleich sämtlicher unserer Forderungen gegenüber uns 
durch den Kunden. In diesem Fall gehen die Pfandrechte mit vollständigem Ausgleich automatisch 
an den Kunden zurück. 

9.03 Übersteigt der Wert des uns eingeräumten Pfandrechts aus der laufenden Geschäftsverbindung 
unsere Forderung um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe der überstei-
genden Sicherung und Rückübertragung des Pfandrechts auf den Kunden verpflichtet, soweit die 
Sicherung 120 % der Forderung übersteigt. Für die Bewertung der Sicherheiten sind für gebrauchte 
Waren die jeweils aktuell gültigen Marktpreise, für neuwertige Waren die mit den Kunden vereinbar-
ten Verkaufspreise bzw. unsere aktuellen gültigen Listenpreise heranzuziehen.

10. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort für unsere Leistungen ist Bindlach, soweit im Vertrag keine andere Vereinbarung ge-
troffen ist. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Bayreuth.

11. Schlussbestimmungen
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Monteur- und Reparaturbedingungen 
oder einzelvertraglich vereinbarten Vertragsbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen und der Vertrag insgesamt nicht berührt. In diesem Fall sind die 
Vertragspartner verpflichtet, eine Bestimmung zu vereinbaren, die der unwirksamen oder nichtigen 
Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt.


